
Temporärarbeit in der EU  
und der Schweiz

Temporärarbeit und kollektive 
Vertragsverhandlungen in Europa1

Die Temporärarbeit ist in den meisten EU-
Mitgliedstaaten eine bedeutende Arbeitsform 
und beschäftigt eine grosse Zahl von Arbeit-
nehmern, vor allem aber in Belgien, Frank-
reich, Deutschland, Italien, Holland, Spanien 
und Grossbritannien. Diese Branche verzeich-
net ein schnelles Wachstum in Bezug auf die 
Anzahl der temporär beschäftigten Arbeit-
nehmenden und den Branchenumsatz.

Einerseits wird das Wachstum der Tempo-
rärarbeit durch die Wiedereingliederung von 
Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsprozess 
begünstigt, aber auch durch die Zunahme 
von Arbeitskräften, welche auf die Temporär-
arbeit angewiesen sind oder diese Beschäfti-
gungsform einfach bevorzugen. Andererseits 
ermöglicht die Temporärarbeit den Einsatzbe-
trieben, die Mitarbeiterzahlen relativ einfach 
den entsprechenden Marktbedürfnissen an-
zupassen und durch die Auslagerung von Re-
krutierungs- und Administrationsaufgaben 
an die Verleihbetriebe Kosten zu sparen. Die 
Temporärarbeit wird vielfach in Branchen ge-
nutzt, die saisonalen Schwankungen unter-
liegen, aber auch um Mitarbeiterabsenzen – 
oft unvorhergesehene wie Krankheit, Unfall 
und Ähnliches – auffangen zu können.

Die einzelnen EU-Mitgliedstaaten unter-
scheiden sich klar in der Struktur der Tempo-
rärbranche und in der Art, wie sie Temporär-
arbeit nutzen. Die Unterschiede liegen auf 
der einen Seite im Gleichgewicht zwischen 
grossen und kleinen Temporärfirmen: In eini-
gen Staaten besteht ein hochkonzentrierter 
Temporärarbeitsmarkt, der vorwiegend von 
den grossen multinationalen Firmen be-
herrscht wird.

Auf der anderen Seite bestehen in den ein-
zelnen Staaten Abweichungen hinsichtlich 
der Branchen, in denen Temporärarbeit vor-
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kommt. Die offensichtlichsten Unterschiede 
sind dabei die Art und der Inhalt der Regulie-
rung: Die Temporärarbeit ist weitgehend eine 
Branche, die aufgrund einer Kombination 
von Gesetzgebung, Gesamtarbeitsverträgen 
und Instrumenten zur Selbstregulierung auf 
nationaler Ebene eine hohe Regulierungs-
dichte aufweist. Die EU-Mitgliedstaaten ken-
nen unterschiedliche Traditionen in der Ar-
beitsmarktregulierung und verwenden ver-
schiedene Regelungen, um ein Gleichgewicht 
zwischen Arbeitsmarktflexibilität und -si-
cherheit zu gewährleisten. In den meisten 
Fällen sind es rechtliche Bestimmungen, wel-
che die Temporärarbeit regulieren und durch-
setzen. Trotzdem sind kollektive Vertragsver-
handlungen ein wichtiges regulatorisches 
Instrument in den «alten» EU-Mitgliedstaaten 
(EU15); mit Ausnahme von Grossbritannien 
kennen die meisten kollektive Vertragsver-
handlungen im Bereich der Temporärarbeit. 
Im Gegensatz dazu verfügen die «neuen» EU-
Mitgliedstaaten (N-EU) praktisch über keine 
gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen, 
welche die Temporärarbeit regulieren; einige 
davon haben jedoch in den vergangenen Jah-

ren relativ strenge rechtliche Rahmenbedin-
gungen eingeführt.

In den meisten EU-Mitgliedstaaten gibt es 
entweder Berufsverbände, welche die Tempo-
rärarbeit fördern und auch selber regulieren, 
oder es gibt Arbeitgeberorganisationen (total 
deren elf), die sich zusätzlich an kollektiven 
Vertragsverhandlungen beteiligen. Im Gegen-
satz dazu sind gewerkschaftliche Organisati-
onen in den Mitgliedstaaten weniger ausge-
prägt: Lediglich in Frankreich, Griechenland 
und Italien existieren Gewerkschaften, die 
auf die Temporärarbeit ausgerichtet sind. 
Zehn EU-Mitgliedstaaten konnten Schät-
zungen über die Gewerkschaftsdichte in der 
Temporärarbeit abgeben, die Hälfte dieser 
Staaten wies eine eher tiefe bis mittlere Dich-
te aus. Besonders in den N-EU sind die Ge-
werkschaften wenig verbreitet. Fast alle EU-
Mitgliedstaaten kennen Equal-Pay-Bestim-

mungen, die den gleichen Lohn für 
Festangestellte und temporär Beschäftigte 
durch gesetzliche und/oder kollektive Verein-
barungen regeln. Die Regulierungen betref-
fen vorwiegend folgende Bereiche: 
•  die Gründe und Umstände, unter welchen 

Einsatzbetriebe auf Temporärarbeit zurück-
greifen können; 

•  die Beschränkung des verhältnismässigen 
Anteils von Temporärarbeitenden an der 
 Gesamtbelegschaft in einem Betrieb; 

•  das Verbot von Temporärarbeit in gewissen 
Branchen oder Berufsgruppen; 

•  die Einschränkung von Temporäreinsätzen 
in zeitlicher Hinsicht oder bezüglich ihrer-
Anzahl.

Temporärarbeit in der Schweiz

Im europäischen Vergleich ist die Schweizer 
Gesetzgebung in Bezug auf die Regulierung 
der Temporärbranche relativ liberal. Die meis-
ten der alten EU-Länder kennen Vorschriften 
zugunsten der Gleichbehandlung von tempo-
rärem und fest angestelltem Personal. Die 
Schweiz kennt ebenfalls solche Vorschriften, 
allerdings auf Stufe von allgemeinverbindlich 
erklärten Gesamtarbeitsverträgen. Viele EU-
Mitgliedstaaten limitieren darüber hinaus 
die Temporärarbeit, indem sie diese nur für 
gewisse Branchen, für eine bestimmte Ein-
satzdauer und aufgrund bestimmter Gründe 
für die Einstellung von Temporärarbeitskräf-
ten vorsehen.

In der Schweiz hat der Bundesrat am  
13. Dezember 2011 den Gesamtarbeitsvertrag 
für den Personalverleih (GAV Personalverleih) 
allgemeinverbindlich erklärt. Der GAV Perso-
nalverleih ist am 1. Januar 2012 in Kraft getre-
ten und gilt für alle swissstaffing-Mitglieder 
sowie jene Personalverleihbetriebe in der 
Schweiz, die über eine eidgenössische oder 
kantonale Arbeitsverleihbewilligung verfü-
gen, bei der Suva versichert sind und bezüg-
lich der verliehenen Arbeitnehmenden pro 
Kalenderjahr dauerhaft eine Lohnsumme von  
1 200 000 Franken aufweisen.

Mit dem GAV Personalverleih hat sich 
eine wesentliche Neuerung ergeben: In den 
Bereichen des Weiterbildungs- und Vollzugs-
beitrags, der beruflichen Vorsorge sowie des 
Krankentaggelds gilt nämlich für alle unter-
stellten Einsatzbetriebe unabhängig von der 
Branche der GAV Personalverleih (siehe Gra-
fik): Die Vollzugsbeiträge betragen dabei ins-
gesamt 1 Lohnprozent, wovon 0,3 Prozent Ar-
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Der swisstemptrend zeigt im Au-
gust einen Rückgang von 8,4% ge-
genüber dem Vorjahr und -7,4% für 
das Jahr 2012. Das BIP im 2. Quar-
tal 2012 lag gemäss SECO bei 
0,5% Wachstum. Erfahrungsgemä-
ss braucht unsere Branche ein 
Wachstum des BIP von mindestens 
1%– 1,5%, um zu wachsen. Der 
Rückgang ist damit branchenty-
pisch, gegenwärtig stagnieren wir 
auf dem Niveau des Jahres 2010, 
dem zweitbesten Jahr unserer 
Branche.
Da die Aussichten für das Jahr 2013 
positiv sind und wir davon ausge-
hen, dass das BIP im Jahr 2013 
stärker zunehmen wird als 2012, 
erwarten wir für den Rest des Jah-
res eine stabile Tendenz beim Per-
sonalverleih.

swisstemptrend: die monatlich aktualisierte Temporärbranchen-Entwicklung

Quelle: Suva

Veränderung gegenüber Vorjahresmonat
Wachstum seit Jahresbeginn (gegenüber Vorjahresperiode)

beitgeber- und 0,7 Prozent Arbeitnehmerbei-
trag sind; sie sind neu nur noch an eine Pari-
tätische Berufskommission, nämlich an die 
Schweizerische Paritätische Kommission Ar-
beitsverleih (SPKA), zu entrichten. Ebenfalls 
ein Novum ist die Möglichkeit der temporä-
ren Arbeitnehmenden, von einem branchen-
übergreifenden Weiterbildungsangebot (sie-
he Details unter www.temptraining.ch) zu 
profitieren. Denn Temporärarbeitnehmende 
kommen aus unterschiedlichen Berufen – sei 
es aus dem Bau, der Gastronomie, der Logis-
tik, dem Gesundheitswesen, der Informati-
onstechnologie oder anderen – und suchen 
für ihre berufliche Zukunft gegebenenfalls 
Anschluss in einem anderen Beruf.

Der GAV Personalverleih ist auch anwend-
bar, wenn für einen Personalverleiher ein an-
derer GAV gilt: Im Falle eines allgemeinver-

bindlich erklärten GAV oder eines GAV im 
Anhang 1 (zum Beispiel GAV Post, swissport 
Zürich, swissport Basel, swissport Geneva) 
übernimmt der GAV Personalverleih deren 
Bestimmungen über die Mindestlöhne, die 
Arbeitszeiten, die Ferien, die Feiertage sowie 
allfällige Bestimmungen über den flexiblen 
Altersrücktritt (FAR). In der chemisch-phar-
mazeutischen Industrie, der Maschinen- 
industrie, der grafischen Industrie, der 
Uhrenindustrie, der Nahrungsmittel- und Ge-
nussmittelindustrie sowie im öffentlichen 
Verkehr gilt der GAV Personalverleih ganz, 
mit Ausnahme der Mindestlohnvorschriften. 
Die SPKA empfiehlt in diesen Branchen die 
Einhaltung der orts- und branchenüblichen 
Löhne.

Im Sinne einer Begleitmassnahme der 
Personalverleiher im Einführungsjahr des 

GAV Personalverleih hat swissstaffing von Mai 
bis September 2012 für Personalverleiher ins-
gesamt 25 GAV-Schulungen durchgeführt, 
davon 15 in der deutsch- und 10 in der franzö-
sischsprachigen Schweiz mit einer Teilneh-
merzahl von 419 Personen. Dabei wurden vor-
wiegend praxisbezogene rechtliche Fragen, 
die sich aus der Anwendung des GAV Personal-
verleih ergeben, sowie die Anwendung von 
tempdata, der GAV-Datenbank, behandelt (si-
ehe www.tempdata.ch). Die Rückmeldungen 
der geschulten Personalverleiher waren posi-
tiv, und die zahlreichen konstruktiven Dis-
kussionen mit den branchenerfahrenen Teil-
nehmern unterstützen swissstaffing dabei, 
die Bedürfnisse und Interessen der Personal-
verleiher in der Sozialpartnerschaft und ge-
genüber den Behörden noch gezielter vertre-
ten zu können.  Arie Joehro

Die Eckwerte des GAV Personalverleih Quelle: swissstaffing

Überstunden

Arbeitszeit gemäss GAV Personalverleih

10,6% (25 Arbeitstage)

8,33% (20 Arbeitstage)

Keine Entschädigung

3,2%

Basislöhne/Stunde*

Ungelernte

Gelernte

Lehrabgänger im
1. Beschäftigungsjahr

Normallohn-
Gebiete

Hochlohn-
Gebiete

Randregionen
im TI und JU

* zuzüglich 13. Monatslohn, Ferien und Feiertage gemäss GAV Personalverleih

CHF 16.46 CHF 17.56 CHF 14.81

CHF 21.95 CHF 21.95

CHF 19.75CHF 19.75 CHF 21.23

CHF 23.59

Normalarbeitszeit 42 Stunden pro Woche

Überzeit

Überstunden

46. bis 50. Wochenstunde

oder 10. bis 12. Tagesstunde

25% Zuschlag, 50% Zuschlag 

an Sonntagen

Anzahl Stunden Zuschlag

43. bis 45. Wochenstunde zuschlagsfrei zu bezahlen 

bzw. 1:1 zu kompensieren

Achtung

Mehrere Einsätze innerhalb
von 12 Monaten bei demselben
Personalverleiher werden
zusammengezählt

Temporärer Mitarbeiter ist unter 20 oder 50+

Alle anderen temporären Mitarbeiter 

In den ersten 13 Wochen eines Einsatzes

Danach

- Unbefristeter Einsatz oder

- Befristeter Einsatz von länger als 13 Wochen oder

- Temporärer Mitarbeiter hat Kinder

Befristeter Einsatz von max. 13 Wochen

- Unbefristeter Einsatz oder

- Befristeter Einsatz von länger als 13 Wochen oder

- Temporärer Mitarbeiter hat Kinder

Befristeter Einsatz von max. 13 Wochen

Einsatzbetrieb aus:
chemisch-
pharmazeutische
Industrie,
Maschinenindustrie,
grafische Industrie,
Uhrenindustrie,
Nahrungs- und
Genussmittelindustrie,
öffentlicher Verkehr

Einsatzbetrieb 
ohne GAV
(bzw. mit GAV ohne 
AVE, aber nicht im  
Anhang 1 gelistet)

Mindestlohn gemäss
GAV Personalverleih

Keine Mindestlohn-
vorschriften
Empfehlung:
Einhaltung der orts- 
und branchenüblichen 
Löhne

Gemäss GAV
ohne AVE im
Anhang 1

Einsatzbetrieb mit
GAV ohne AVE
gemäss Anhang 1

Einsatzbetrieb mit
AVE GAV

Gemäss AVE GAVMindestlohn

Arbeitszeit

Ferien

Feiertage

Weiterbildungs- u.
Vollzugsbeitrag

Berufliche
Vorsorge (BVG)

Prämienaufteilung:
50% Arbeitgeber,
50% Arbeitnehmer

Krankentaggeld

Prämienaufteilung:
50% Arbeitgeber,
50% Arbeitnehmer

720 Tage 60 Tage

720 Tage

1%,
davon 0,3% Arbeitgeberbeitrag und 0,7% Arbeitnehmerbeitrag

Keine BVG-Pflicht

Temporärer Mitarbeiter hat Anspruch auf berufliche Vorsorge
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